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terieller Hinsicht ist jedoch beziiglich der Pflicht des Archi-
tekten, den Bauherrn iiber die finanziellen Auswirkungen der
gewliinschten Projektdnderungen zu orientieren, davon auszu-
gehen, dass die Vermutung besteht, die fiir eine solche Auf-
klirung des Bauherrn notigen Berechnungen seien im Archi-
tektenhonorar inbegriffen. Laut verbindlichen Feststellungen
der Vorinstanz hat der beklagte Architekt diese Berechnung
in Wirklichkeit nicht gemacht, so dass sich ein entsprechender
Abzug am Honorar rechtfertigt.

Bei einer Verletzung der Pflicht des Architekten zur
Wahrung der Interessen des Bauherrn gegeniiber den Unter-
nehmern, wie sie gemiss Ansicht der Vorinstanz vorliegen
soll, widre aber nach dem natiirlichen Lauf der Dinge das
Vorliegen einer Schidigung des Bauherrn zu erwarten. Ein
derartiger Schaden ist aber, gleich wie auf Grund der Er-
widgungen der Schadenersatzpflicht des Architekten, hier
nicht anzunehmen. Es kann daher unter diesem Gesichts-
punkt auch kein nennenswerter Abzug am Honorar erfolgen,
wobei der von der Vorinstanz vorgenommene Abzug zu weit
geht. Der Honoraranspruch des Architekten ist darum «ex
aequo et bono» auf 3800 Fr. festzusetzen, wovon er 2400 Fr.
bereits erhalten hat.

Die verspitete Rechnungstellung endlich kann noch we-
niger zur Rechtfertigung einer Honorarreduktion herange-
zogen werden, denn hier hat der Architekt ja die ihm oblie-
gende und bei der Rechnungstellung miteinbezogene Arbeit
tatsdchlich, wenn auch verspitet, ausgefiihrt. Er forderte so-
mit nicht ein Honorar fiir etwas, das er gar nicht geleistet
hat. Was noch das Schadenersatzbegehren anbetrifft, das die
Vorinstanz abgewiesen hat, so hat der Architekt als Fach-
kundiger nach den Grundsdtzen von Treu und Glauben im
Verkehr im allgemeinen zweifellos die Pflicht, dem Bauherrn
auch ohne dessen ausdriickliches Verlangen eine wenigstens
approximative Kostenrechnung des Bauprojektes vorzulegen.
Diese Pflicht kann indessen ausnahmsweise entfallen, so z. B.
dann, wenn der Bauherr den Vertrag auf Grund einer blossen
Planskizze einging, die Kostenfrage dagegen nur beildufig
erwihnte, und, wenigstens scheinbar, der Erfiillung seiner
baulichen Wiinsche unterordnete (vgl. BGE 28 I, S. 542 ff.).
Im vorliegenden Falle konnte es dahingestellt bleiben, ob es
sich so verhalten habe, weil es an dem, fiir einen Schaden-
ersatzanspruch weiter erforderlichen Voraussetzung des Nach-
weises des Schadens durch den Klédger fehlt. Der Kldger will
ihn zwar darin erblicken, dass das Gebdude, dessen Erstel-
lung annihernd 70000 Fr. gekostet habe, nach amtlicher
Schatzung nur einen Verkehrswert von 24000 Fr. aufweise.
Nun hat zwar das Bundesgericht bereits im oben erwdhnten
Urteil in Bd. 28 festgestellt, dass die Differenz zwischen den
effektiven Baukosten und der auf dem Verkehrswert beru-
henden Katasterschatzung als Schadensdeckung in Betracht
falle. Allein im vorliegenden Falle hat die Vorinstanz die
amtliche, fiir die Brandversicherung vorgenommene Verkehrs-
schatzung als nicht massgebend bezeichnet, weil diese von
Vorkriegsansitzen ausgehe und aus steuertechnischen Griin-
den so niedrig als moglich gehalten werde. Der hier zu lei-
stende Nachweis des allfdlligen Minderwertes wire nur durch
Expertise vom Bauherrn zu erbringen gewesen.

Dr. C. Keller, Lausanne

Mehrfamilienhaus mit Kindergarten

in Kilchberg b. Z.

Arch. RUDOLF KUENZI, Kilchberg bei Ziirich
Hierzu Tafel 37

Vielleicht erinnern sich unsere Leser des Wettbewerbes,
den die Firma Lindt & Spriingli fiir eine Wohnkolonie «Im
Dorfli» veranstaltet hat. Dessen Ergebnis ist in Bd. 125,
S. 118% (10. Mérz 1945) der SBZ veranschaulicht. Aus jener
Publikation ging schon hervor, dass die Gemeinde an der
Kreuzung Schoorenstrasse/Pilgerweg einen kleinen Dorfplatz
zu gestalten beabsichtigte. Seither ist dieser Plan der Ver-
wirklichung um einen grossen Schritt nédher geriickt, indem
die Gemeinde als nordliche Umrahmung des Platzes ein
Wohnhaus mit Kindergarten erstellen liess. Bild 1 zeigt, wie
gliicklich sich dieser Neubau den ringsum vorhandenen, alten
Giebelhdusern anpasst. In den Massen und Proportionen, so-
wie in der Dachneigung besteht der denkbar beste Einklang.
Die Konstruktion des Neubaues ist Holzriegelwerk, ausgefacht
mit eingenuteten Perfectaplatten, die biindig mit den Riegeln

DK 728.3
727.1

verputzt sind. Inwendig ist das Riegelwerk mit einer rohen Scha-
lung versehen, die sauberes Tannenholztifer trigt. Die Wet-
terseite des Hauses, sowie die Zwischenwinde von Kiichen,
Bidern und Treppenhaus bestehen aus Backsteinmauerwerk
und die Hintermauerung der Riegelwédnde aus Zelltonplatten.
Die Decken zeigen die gehobelten Holzplatten mit Schrég-
boden. Der ganze Innenausbau ist auf weisse Putzwénde und
helles, ungestrichenes Tannenholz gestimmt. Die architek-
tonische Gestaltung entspricht aufs schonste der konstruk-
tiven Echtheit. Hinzuweisen ist noch auf die wohnliche Ge-
staltung der beiden Vierzimmer-Wohnungen im Obergeschoss,
deren jede zwei von der Diele aus zugéngliche Zimmer im
Dachstock aufweist. Auch der Ausbau des Kindergartens ist
aus Tannenholz, die Decke mit Akustikplatten, und die Be-
leuchtungskorper sind aus Holz gedrechselt.

Die Baukosten betrugen bei 2170 m® umbauten Raumes
total 232000 Fr. oder 107,10 Fr./m3, einschliesslich Honorare
(Ingenieurarbeiten durch Dipl. Ing. Ernst Meyer, Ziirich). Die
Kosten fiir die bewegliche Moblierung beliefen sich auf 3200 Fr.
und fiir die Umgebungsarbeiten auf 20200 Fr. Baujahr 1947/48.

Kindergarten in Langnau am Albis
Arch. RUDOLF KUENZI, Kilchberg bei Ziirich
Hierzu Tafel 38 DK 727.1

Diese Aufgabe war an sich weniger komplex, und die
vorerst noch schwach bebaute Umgebung liess dem Archi-
tekten freiere Hand fiir die Gestaltung. Ein Wettbewerb
(SBZz, Bd. 128, S. 272%, 23. Nov. 1946) hatte die Grundlage
geschaffen. Die beiden Spielzimmer, jedes mit seinem eigenen
Spielplatz im Freien, sind so angeordnet, dass sich beide
Klassen auch bei Freiluftunterricht nicht storen. Der Zwi-
schentrakt und die Siidostseiten der beiden Spielzimmer sind
in Holz konstruiert (mit Contraphonmatten isoliert), die
drei andern Saalwidnde sind aus Backsteinmauerwerk.

Die Baukosten betrugen bei 1650 m3? umbauten Raumes
total 180600 Fr. oder 109,45 Fr./m3, einschliesslich Honorare.
Die Kosten fiir die bewegliche Moblierung beliefen sich auf
5100 Fr. und fiir die Umgebungsarbeiten auf 21000 Fr. Bau-
jahr 1948/49.

Schweizerische Vereinigung fiir Landesplanung
DK 061.2 : 711.3 (494)

Etwa 100 Teilnehmer versammelten sich vom 21. bis 23. Ok-
tober in Lugano zur 6. ordentlichen Mitgliederversammlung
der Schweizerischen Vereinigung fiir Landesplanung. Die
Tagung wurde im Tessin abgehalten, um den dortigen Be-
strebungen der Vereinigung Aufschwung zu geben. Dieses
Ziel wurde dadurch zu erreichen versucht, dass man hervor-
ragende Referenten italienischer Zunge heranzog, die einge-
hend iiber die Fragen orientierten, die diesen Gebirgskanton
zur Zeit beschéftigen.

Arch. A. Camenzind, Lugano, gab einen Einblick in die
Entwicklung seiner Heimatstadt, die als Zusammenballung
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Bild 1. Zuklinftiges Quartierzentrum beim Kindergarten
im Schooren, Kilchberg in Ziirich




	Kindergarten in Langnau am Albis: Arch. Rudolf Küenzi, Kilchberg bei Zürich

